
Bekanntmachung der Stadt Penkun
Klarstellungssatzung der Stadt Penkun für den Ortsteil Grunz

Die Klarstellungssatzung der Stadt Penkun wurde am 03.05.2023 durch die Stadtvertretung
Penkun als Satzung beschlossen.

Der Geltungsbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:
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Die beschlossene Klarstellungssatzung wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekannt ge-
macht. Die Satzung tritt mit Ablauf des 20.06.2023 in Kraft. Jedermann kann die Klarstel-



lungssatzung von diesem Tag an im Amt Löcknitz-Penkun in 17321 Löcknitz, Chaussee-
straße 30, zu den Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen.
Weiterhin ist die Satzung über das Bau- und Planungsportial des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern zugänglich.

Penkun, den 22.05.2023
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